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praktische informationen

welche leasinggeschäfte kann die 

bundesregierung in deckung nehmen? 

Leasingdeckungen stehen sowohl für Leasinggeschäfte

über bewegliche Güter als auch für Immobilienleasing 

zur Verfügung. Die Deckungsfähigkeit hängt nicht von

einer bestimmten Gestaltung des Leasingvertrages ab;

Leasingdeckungen können also für vollamortisations-

und teilamortisationsleasingverträge übernom-

men werden. Voraussetzung ist aber in jedem Fall, dass

es sich um cross-border-leasing handelt, d. h. ein

Leasinggeschäft zwischen einem in Deutschland ansäs -

sigen Leasinggeber und einem Leasingnehmer mit Sitz

im Ausland. 

Der Leasinggeber muss im Regelfall berechtigt sein, den

Leasinggegenstand bei Zahlungsverzug des Leasing -

nehmers zurückzunehmen oder diesem zumindest das

Nutzungsrecht zu entziehen. Erhält der Leasinggeber erst

nach Versand das Eigentum am Leasingobjekt vom Her-

steller übertragen, hat er diesem gegenüber sicherzu -

stellen, dass er ggf. im Verhältnis zum Leasingnehmer 

die üblicherweise dem Eigentümer zustehenden Rechte

wahrnehmen kann. 

Auch Leasinggeschäfte, bei denen nicht die Finanzie-

rungsfunktion, sondern die Gebrauchsüberlassung im

Vordergrund steht (Operating-Leasing), sind grundsätz-

lich deckungsfähig. 

was ist bei den zahlungsbedin -

gungen zu beachten? 

Die Übernahme einer Leasingdeckung setzt voraus, dass

die kreditlaufzeit den vom Interministeriellen Aus-

schuss für kreditierte Kaufgeschäfte entwickelten Grund-

sätzen entspricht. Diesen liegen unter anderem die Leit-

linien der OECD-Mitgliedstaaten für Exportkredite (OECD-

Konsensus) zugrunde. Welche Kreditlaufzeiten maximal

zulässig sind, richtet sich nach verschiedenen Faktoren,

insbesondere nach Warenart und Auftragswert sowie

dem Status des Bestellerlandes. Üblich sind für  In ves -

 titionsgüter Kreditlaufzeiten zwischen 18 Monaten und

fünf Jahren. Auch längere Kreditlaufzeiten können bei

entsprechenden Auftragswerten in Deckung genommen

werden. Einzelheiten hierzu können bei der Euler Hermes

Kreditversicherungs-AG erfragt werden. 

Zu beachten ist, dass auch eine Vertragsverlängerung

oder die Kreditierung des Restwerts an den Leasing -

nehmer nach Ablauf der Grundmietzeit noch als Be -

standteil des Gesamtgeschäfts angesehen wird, auf 

das dann insgesamt die zulässige Höchstkreditlaufzeit

an wendbar ist. Dies gilt auch dann, wenn die Restwert -

forderung nicht gedeckt werden soll. 

Die Leasingraten sind nach dem OECD-Konsensus in

höchstens halbjährlichen abständen zu zahlen. 

Aus der Verbindung dieses äußerstenfalls zulässigen

Zahlungsprofils mit der höchstzulässigen Kreditlaufzeit

können sich unter Umständen Begrenzungen für die Hö -

he der Restwertrate ergeben: Zur Ermittlung, ob die für

ein bestimmtes Geschäft gewählten Zahlungsbedingun-

gen noch innerhalb dieses Rahmens liegen, wird der

Gesamt-Auftragswert (Kapital und Finanzierungskosten)

in gleich hohen halbjährlichen Beträgen auf die gesamte

höchstzulässige Kreditlaufzeit verteilt. Die Leasingraten

müssen so bemessen sein, dass immer mindestens das

bezahlt wird, was bei Umrechnung auf Halbjahresraten

fällig wäre. Zahlungsbedingungen, die relativ niedrige

Leasingraten und einen hohen Restwert (bzw. eine hohe

Schlussrate) vorsehen, können deshalb im Einzelfall

unter Konsensus-Gesichtspunkten problematisch sein. 

Bei Geschäften mit Kreditlaufzeiten ab zwei Jahren 

sind an- und zwischenzahlungen in Höhe von 15 %

des Ge samtauftragswerts (ggf. als erste Leasingrate) 

zu  leis  ten. Anstelle der ansonsten für kreditierte Kauf -

geschäfte vorgeschriebenen degressiven Zinsberech-

nung ist beim Leasing die Bildung von gleichhohen

 Leasingraten (annuitäten) durch Verteilung des Finan -

zierungsanteils auf die einzelnen Leasingraten zulässig. 
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was ist gegenstand der deckung? 

Bei Vollamortisationsleasing ist der Gesamtbetrag der

 vertraglich vereinbarten Leasingraten Gegenstand der 

De ckung. Bei Teilamortisationsleasing kann neben den

Leasingraten auch die Restwertforderung gedeckt wer-

den, soweit diese – z.B. aufgrund eines An dienungsrechts 

oder einer Mindererlösbeteiligung – vertraglich gegenüber

dem Leasingnehmer geltend gemacht werden kann. Die

Deckung kann aber auch auf die Leasingraten beschränkt

werden. 

schadenersatzforderungen sind nach den Allge-

meinen Bedingungen nicht Gegenstand der Deckung.

Dies gilt auch für vertragliche Ersatzansprüche, z. B. für

den Fall, dass der Leasingnehmer das Leasingobjekt

nach Ablauf der Leasingzeit oder bei vorzeitiger Kün di -

gung vertragswidrig nicht zurückgibt. 

Die bei einer verzugsbedingten kündigung ent -

stehenden Forderungen, die nach dem Leasingvertrag an

die Stelle der als Gegenleistung vereinbarten Leasing -

forderung treten (Surrogatforderungen), sind demgegen-

über deckungsfähig. 

In Zusammenhang mit einem Leasinggeschäft bestehen-

de fabrikationsrisiken können ebenfalls in Deckung

genommen werden. Die Fabrikationsrisikodeckung wird

stets zugunsten des Leasinggebers übernommen. Sind

Hersteller und Leasinggeber nicht identisch, kann der

Hersteller deshalb nur im Wege der Abtretung von der

Fabrikationsrisikodeckung profitieren. 

welche risiken umfasst die deckung? 

Leasingdeckungen bieten Schutz vor den politischen und

wirtschaftlichen Auslandsrisiken eines Leasinggeschäfts.

zu den gedeckten politischen risiken gehören

@ gesetzgeberische oder behördliche Maßnahmen, krie-

gerische Ereignisse, Aufruhr oder Revolution im Aus-

land, die die Erfüllung der gedeckten Forderung ver-

hindern (allgemeiner politischer Schadenfall); 

@ die Nichtkonvertierung und Nichttransferierung der

vom Schuldner in Landeswährung eingezahlten Be -

träge in Folge von Beschränkungen des zwischen -

staatlichen Zahlungsverkehrs (Konvertierungs- und

Transfer-Fall); 

@ der Verlust von Ansprüchen als Folge einer auf po li -

tische Ursachen zurückzuführenden Unmöglichkeit

der Vertragserfüllung; 

@ der Verlust der Ware vor Gefahrübergang infolge poli-

tischer Umstände. 

als wirtschaftliche risiken sind gedeckt 

bei ausfuhrgarantien

@ die Uneinbringlichkeit infolge Zahlungsunfähigkeit  

des ausländischen Bestellers, z. B. bei Konkurs bzw.

Insolvenzverfahren, amtlichem bzw. außeramtlichem

Vergleich, fruchtloser Zwangsvollstreckung, Zahlungs-

einstellung; 

@ die Nichtzahlung innerhalb einer Frist von sechs Mo -

naten nach Fälligkeit (protracted default); 

bei ausfuhrbürgschaften

@ grundsätzlich der Nichtzahlungsfall (protracted default). 

für welchen zeitraum besteht 

deckungsschutz? 

Die Haftung des Bundes aus der Leasingdeckung be -

ginnt – ebenso wie bei einem Kaufgeschäft – mit der Ver -

sendung des Leasingobjekts. Sie endet erst mit der voll -

ständigen Erfüllung der gedeckten Forderungen aus 

dem Leasingvertrag. Bei einer Leasingdeckung mit vor -

geschalteter Fabrikationsrisikodeckung endet die Haf-

tung aus der Fabrikationsrisikodeckung entweder mit

Versand oder bereits mit Abnahme des Leasingobjekts,

soweit die Abnahme zeitlich noch vor dem Versand liegt.

Die Haftung aus der Leasingdeckung beginnt dann in

jedem Fall mit dem Ende der Haftung aus der Fabrika -

tionsrisikodeckung. 
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zu welchen konditionen bietet die 

bundesregierung leasingdeckungen an? 

standard-konditionen 

(lieferantenkreditkonditionen) 

Grundsätzlich werden Leasingdeckungen zu den auch für

Lieferantenkredite geltenden Allgemeinen Bedingungen

(G, B) übernommen. Dementsprechend ist auch die dort

vorgesehene selbstbeteiligung von im Regelfall 5 %

bei politischen bzw. 15 % bei wirtschaftlichen

schaden fällen anwendbar. Die Selbstbeteiligung darf

nicht anderweitig abgesichert werden, zulässig ist jedoch

deren  Weitergabe an den Hersteller des Leasingobjekts. 

Die karenzfristen (Fristen für den Eintritt des ge -

deckten Schadenfalls) betragen im allgemeinen poli ti -

schen Gewährleistungsfall und im Nichtzahlungsfall je

sechs Monate sowie drei Monate im Konvertierungs- und

 Transferfall. Die schadenbearbeitung wird innerhalb

einer zweimonatigen Frist ab Eingang aller erforderlichen

Unterlagen durchgeführt; die auszahlung des Entschä-

digungsbetrages erfolgt innerhalb einer einmonatigen

Frist ab Bekanntgabe der Schadenabrechnung. 

Ebenso wie bei einem Lieferantenkredit leistet der Bund

eine Entschädigung nur dann, wenn die gedeckte Lea-

singforderung rechtsbeständig und unbestritten ist.

Lehnt der Leasingnehmer die Zahlung der Leasingraten

unter Berufung auf Gewährleistungsansprüche ab, kann

nicht entschädigt werden. Dies gilt auch dann, wenn der

Schuldner nach dem Leasingvertrag Gewährleistungs -

ansprüche ausschließlich gegenüber dem Hersteller gel -

tend macht. 

verbesserte konditionen 

(finanzkreditkonditionen) 

Bei bestimmten Leasingmodellen, die ihrer Funktion

nach weitgehend einem Finanzkredit entsprechen, wird

ei ne Leasingdeckung zu verbesserten Konditionen

(Finanzkreditkonditionen) angeboten. Dies bedeutet im

Einzelnen: 

@ Die selbstbeteiligung beträgt für alle Risiken ein-

heitlich 5 %. Eine Abwälzung der Selbstbeteiligung

auf den Hersteller ist nicht zulässig. 

@ verkürzte karenz-, bearbeitungs- und aus -

zahlungsfristen: Nach den verbesserten Konditio-

nen betragen alle Karenzfristen sowie die Schaden -

bearbeitungsfrist je einen Monat; die Auszahlungsfrist

beträgt fünf Bankarbeitstage. 

@ anerkennung der abstraktion des leasing -

vertrages im schadenfall : Verweigert der Leasing-

nehmer die Zahlung der Leasingraten unter Berufung

auf Gewährleistungsansprüche, steht dies dem Ent-

schädigungsanspruch unter der Leasingdeckung nicht

entgegen.

Eine Leasingdeckung zu diesen verbesserten Konditio-

nen kann nur übernommen werden, wenn das betreffen-

de Leasinggeschäft eine mit einem Finanzkredit weit -

gehend vergleichbare Finanzierungsfunktion erfüllt. Dies

setzt im Einzelnen voraus: 

@ Leasing von investitionsgütern mit einer zulässi-

gen Kreditlaufzeit von über zwei Jahren; 

@ indirektes finanzierungsleasing (d. h. Leasing-

geber ist nicht der Hersteller selbst, sondern eine

 Leasinggesellschaft); 

@ vertraglich geregelte abstraktion des leasing -

vertrages, d. h. Freizeichnung des Leasinggebers  

von der Gewährleistungspflicht, verbunden mit der

Abtretung der gegenüber dem Hersteller bestehenden

Gewährleistungsansprüche an den Leasingnehmer; 

@ der leasinggeber hat seinen Sitz in Deutschland 

und ist im Hinblick auf Zuverlässigkeit und professio-

nelle Vertragsabwicklung mit einem Kreditinstitut ver -

gleichbar. Letzteres ist generell anzunehmen, wenn

der  Leasinggeber eine Banklizenz hat oder zum Kon -

solidierungskreis einer oder mehrerer inländischer

 Banken gehört. Darüber hinaus können nach Einzel-

fallprüfung auch andere Leasinggesellschaften (her-

stellerunabhängige wie auch konzerneigene Leasing-

gesellschaften) anerkannt werden. 
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prämien

Für die Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme von

Ausfuhrgewährleistungen werden Bearbeitungsgebühren

in Form einer „Antragsgebühr" und einer „Ausfertigungs-

gebühr" berechnet. 

Für die Übernahme der Leasingdeckung werden Prämien

erhoben. Diese werden nach den allgemeinen, vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie fest -

ge legten Prämiensätzen für die Deckungen von Forde-

rungen berechnet. Es fällt keine Versicherungssteuer an. 

Weitere Informationen sind der Publikation „prämien“ 

zu entnehmen. Zur individuellen Berechnung der Prä -

mien steht im Internet ein interaktives Rechen-Tool zur

Ver fügung. 

was ist bei antragstellung 

zu beachten?

Bei Antragstellung wird das Leasinggeschäft im Einzel-

nen beschrieben. Hierbei findet das für Ausfuhrgarantien

(-bürgschaften) generell geltende antragsformular

Anwendung. Zusätzliche leasingspezifische Angaben 

– insbesondere zur Eigentumslage am Leasingobjekt –

werden auf einer anlage zum antrag abgefragt. 

Bei Beantragung einer Leasing deckung zu verbesserten

Konditionen ist darüber hinaus eine verpflichtungs-

erklärung durch den hersteller des Leasingobjekts

abzugeben. 

Gertrud Jacobshagen

Erforderlich ist außerdem die Abgabe einer sogenannten

verpflichtungserklärung durch den Hersteller. Hier-

in verpflichtet sich der Hersteller unmittelbar gegenüber

dem Bund, alle für die Übernahme der Leasingdeckung

erforderlichen Informationen und Auskünfte zu erteilen;

er erkennt Weisungsbefugnisse des Bundes an und ver-

pflichtet sich unter bestimmten Voraussetzungen, den

Bund von der Entschädigungsverpflichtung gegenüber

dem Leasinggeber freizustellen. Eine Freistellungspflicht

des Herstellers gegenüber dem Bund besteht vor allem, 

wenn der Leasingnehmer die Zahlung der Leasingraten

unter Berufung auf Gewährleistungsansprüche verwei-

gert und es dadurch zum gedeckten Schadenfall kommt. 

besonderheiten bei 

teilamortisationsleasing 

Bei der Deckung von Teilamortisationsleasingverträgen

legt der Bund kein bestimmtes Teilamortisationsmodell

zugrunde, d. h. die Gestaltung des Leasingvertrages

muss nicht den in der Bundesrepublik Deutschland

 geltenden Leasing-Erlassen der Finanzverwaltung ent -

sprechen. Allerdings kann sich aus den oben erläuterten

 Vorgaben des OECD-Konsensus unter Umständen eine

Begrenzung der Restwertforderung ergeben. Außer dem

kommen bei Teilamortisationsverträgen mit Andie -

nungsrecht des Leasinggebers die verbesserten Kon -

ditionen (Finanzkreditkonditionen) für die Deckung der

Restwertforderung nicht in Betracht. 

Alternativ zu einer Deckung der Restwertforderung kann

auch das Sachrisiko durch eine Beschlagnahmedeckung

abgesichert werden. Die Beschlagnahmedeckung bietet

Schutz vor dem Risiko, dass das Leasinggut aufgrund

politischer Ursachen nicht oder lediglich in wertgemin-

dertem Zustand herausgegeben werden kann. 



www.agaportal.de

Auslandsgeschäftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Die Bundesregierung unterstützt mit den Förderinstrumenten Exportkredit- und

Investitionsgarantien sowie Garantien für Ungebundene Finanzkredite die Auslands-

aktivitäten der deutschen Wirtschaft und sichert dadurch Wachstum und Arbeitsplätze. 

Hierfür übernimmt die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftliche und politische 

Risiken aus Exportgeschäften sowie politische Risiken bei Auslandsinvestitionen. 

Darüber hinaus können wirtschaftliche und politische Risiken von ungebundenen 

Finanzkrediten bei Projekten mit besonderem staatlichen Interesse abgesichert werden.

Mit der Geschäftsführung dieser Fördermaßnahmen hat die Bundesregierung ein 

Mandatarkonsortium, bestehend aus der Euler Hermes Kreditversicherungs-AG und der 

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, beauftragt.
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Euler Hermes 
Kreditversicherungs-AG
Exportkreditgarantien der
Bundesrepublik Deutschland

Postadresse
22746 Hamburg

Besucheradresse
Gasstraße 27
Hamburg - Bahrenfeld

Telefon: +49 (0)40/88 34-90 00
Telefax:  +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
www.agaportal.de

Außendienst: Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart


